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Zur strategischen Lage 3

Zur v4nf/- Wa/fenp/afz-/n/f/af/ve:

Keine Armeeabschatfung durch die Hintertür

Am 6. Juni 1993 kommt die Anti-Waffenplatz-Initiative aus Armee-
gegnerkreisen zur Abstimmung. Dieses Volksbegehren segelt unter
dem verlogenen Titel «40 Waffenplätze sind genug - Umweltschutz
auch beim Militär». Bundesrat Villiger hat die Initiative zu Recht als
«Mogelpackung» qualifiziert. Ihre Anliegen sind primär weder die
Verhinderung eines 41. Waffenplatzes, noch mehr Umweltschutz
beim Militär. Die Forderungen der Initiative richten sich vielmehr
gegen die Armee selber und gegen das Bauprojekt in Neuchien-
Anschwilen. Die Waffenpiatz-Initiathe führt im Falle ihrer Annahme
zu einer Armeeabschaffung in Raten.

Im Umfeld der Auseinanderset-

zung um Neuchlen-Anschwilen
haben Armeegegner im Dezember
1990 eine Initiative unter dem
Titel: «40 Waffenplätze sind genug
- Umweltschutz auch beim Militär»
zustande gebracht. In Neuchien-
Anschwilen ist der Ersatz für
die seinerzeit der Autobahn geop-
ferten Teile des Waffenplatzes
Herisau-St. Gallen (heute Herisau-
Gossau) im Bau.

Der Stimmbürger sieht sich einmal
mehr mit einem Volksbegehren
konfrontiert, dessen Titel als zu-
mindest irreführend bezeichnet
werden muss. Unverständlicher-
weise kann sich die Bundeskanzlei
immer noch nicht dazu durchrin-

gen, Initiativen mit einem sach-
lich-neutralen Titel zu versehen.
Im vorliegenden Falle soll sugge-
riert werden, dass der Bund mehr
als die bestehenden 40 Waffen-
platze plane. Das stimmt eindeu-
tig nicht: Nach neusten Planungen
will die Armee in Zukunft mit 39
Waffenplätzen auskommen, das
heisst, einer der 40 Waffenplätze
wird aufgehoben werden.
Die politischen und Staatsbürgern-
chen Organisationen tun gut dar-
an, sich rechtzeitig mit dieser
Initiative auseinanderzusetzen und
ihren Beitrag an eine deutliche
Verwerfung zu leisten. Eine An-
nähme dieses Volksbegehrens
könnte sich für unsere Armee als

trojanisches Pferd entpuppen. Das

wird klar, wenn man die haupt-
sächlichsten Forderungen der
Initiative und ihre Folgen etwas
ausleuchtet:

Verunmöglichung militärischer
Bautätigkeit
Die Initiative verlangt bezüglich
Bau und Betrieb von militärischen
Anlagen eine Gleichstellung mit
zivilen Bauten. Damit würde die
Errichtung militärischer Anlagen
dem kantonalen und kommunalen
Planungs- und Baupolizeirecht
sowie den entsprechenden Bewil-
ligungsverfahren unterstellt. Korn-

plizierte und langwierige Bauge-
suchs- und Bewilligungsverfahren
mit Einsprachemöglichkeiten und

jahrelangen Verzögerungen wären
die Folge. Es ist absehbar, dass
damit die militärische Bautätig-
keit zunehmend erschwert und
schliesslich verunmöglicht wür-
de. Der Leidtragende wäre der
Soldat, der unter untragbaren Ver-
hältnissen seinen Militärdienst lei-
sten müsste.

Behinderung der Ausbildung
Moral, Ausrüstung und Ausbil-
dung sind die drei Säulen der
Wehrkraft. Die Initiative verbietet
die Neuerrichtung und Erweite-

rung von Übungs-, Schiess-, Waf-
fen- und Flugplätzen. Das heisst,

sie verhindert auch den Ersatz und
die Anpassung von veralteten und
ausgedienten Anlagen.
Für eine zeitgemässe und effizien-
te Ausbildung dringend nötige
Ausbauprojekte und Sanierungs-
vorhaben könnten nicht mehr rea-
lisiert werden. Auch die Umstel-
lung von Übungsplätzen im Gelän-
de auf mehr Simulationsanlagen -
eine erklärte Absicht der Armee
für die künftige Ausbildung - wäre
verunmöglicht. Die Armee könn-
te infolge untragbarer Ausbil-
dungsbedingungen zunehmend
nicht mehr auftragsgerecht aus-
gebildet werden.

Die Anti-Waffenplatz-lnitiative
ist unverantwortlich.
Sie

- verunmöglicht die militäri-
sehe Bautätigkeit und

- behindert eine zeitgemässe
Ausbildung der Armee.

Die Anti-Waffenplatz-lnitiative
ist unsinnig.
Sie

- führt zum Abbruch der Anla-
gen in Neuchlen-Anschwilen
und

- trägt nichts zum Umwelt-
schütz beim Militär bei.

Die Anti-Waffenplatz-lnitiative
ist staatspolitisch bedenklich.
Sie

- stellt einen Missbrauch des
Volksrechts Initiative dar,
weil sie rechtmässig vom
Parlament gefasste Beschlüs-

se unterwandert.

Die Anti-Waffenplatz-lnitiative
ist verlogen.
Ihr

- Titel suggeriert etwas ande-

res, als das, was sie zum
Inhalt hat. Sie will der
Armee langfristig die Exi-
stenz verunmöglichen.
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4 Zur strategischen Lage

Neuchien-Anschwilen wieder
abbrechen

Mit dem Projekt Neuchlen-An-
schwilen will der Bund den aufge-
hobenen Teil des bestehenden
Waffenplatzes Herisau-Gossau er-
setzen. Erste Arbeiten dazu sind

ausgeführt. Die Initiative will
Neuchien-Anschwilen mit einer
Rückwirkungskiausel verhindern.
Ihre Annahme würde bedeuten,
dass der vom Parlament 1989
mit 132:15 Stimmen gutgeheis-
sene Ausbau in Neuchlen-An-
schwilen wieder abgebrochen
werden müsste.

Umweltschutz gilt auch ohne
Initiative für das Militär

Der Bund hat sich in denjenigen
Bereichen, in denen er im lnteres-

Heereskunde

Die Gliederung der Armee

Die Armee gliedert sich in 14

Truppengattungen, die unteF-

schiedliche Bestände aufweisen.
Die Aushebungsoffiziere sind

verpflichtet, die Stellungspflichti-
gen entsprechend den nächste-
henden Bedarfsquoten den ein-
zelnen Truppengattungen zuzu-
weisen (diese Quoten entspre-
chen demnach den Beständen

der Truppengattungen):

Truppengattung Prozent

Infanterie 43
Mechanisierte
und Leichte Truppen 10

Artillerie 9

Fliegertruppen 3

Fliegerabwehrtruppen 6

Genietruppen 5

Festungstruppen 2

Übermittlungstruppen 3

Sanitätstruppen 6

se nationaler Aufgaben baut, an

die von ihm erlassenen Vorschrif-

ten in Sachen Natur-, Heimat- und
Umweltschutz zu halten. Das gilt
auch für das Militär. Für Neuchlen-
Anschwilen wurden zwei Umwelt-
Verträglichkeitsprüfungen gemacht.
Im Sinne einer Reduktion der Bela-

stung für Umwelt und Bevölke-

rung möchte die Armee auch die

WK-Truppen vermehrt auf Waffen-

plätzen üben lassen. Dazu müssen
diese mit modernen Anlagen (wie
Simulatoren und anderen bauli-
chen Ausbildungshilfen) ausgerü-
stet werden. Genau dies würde
die Initiative verhindern. Es ist

überdies längst eine Binsenwahr-
heit, dass gerade auf den weitläu-
figen und wenig intensiv genutz-
ten Waffenplätzen sonst ver-
schwundene Tier- und Pflanzenar-

Veterinärtruppen 0,1

Versorgungstruppen 1,9

Materialtruppen 5

Luftschutztruppen 5

Transporttruppen 1

Neben den Truppengattungen
bestehen folgende elf Dienst-

zweige, die keine eigenen Rekru-

tenschulen durchführen und
deren Angehörige sich je nach

Bedarf aus den einzelnen Trup-
pengattungen rekrutieren:

Territorialdienst
Munitionsdienst
Heerespolizei
Feldpost
Militärjustiz
Armeeseelsorge
Truppeninformationsdienst
Stabssekretariat
AC Schutzdienst
Militäreisenbahndienst
Mobilmachung

(Quelle: «Die Schweizer Armee
heute» von L.F. Carrel)

ten überleben können. .Die Devise
«Umweltschutz auch beim Militär»
soll Stimmung machen und ist

verlogen. Die Initiative trägt eher
dazu bei, der Armee die Rück-
sichtnahme auf die Natur zu ver-
unmöglichen.

Missbrauch der Volksrechte

In unserer Demokratie sind Verant-

wortung und Kompetenzen zwi-
sehen Volk, Parlament und Regie-

rung aufgeteilt. Die Budgethoheit
und damit auch die Bewilligung
von Bauten und Ausrüstung für

die Armee haben wir dem Paria-

ment übertragen. Das Volk hat vor
fünf Jahren ein Mitspracherecht in

diesen Fragen in einer Volksab-

Stimmung (Rüstungsreferendums-
abstimmung 1987) deutlich abge-
lehnt.
Die Armeegegner versuchen neu-
erdings mit Rückwirkungsklauseln
die Kompetenzen des Parlaments
auszuhöhlen. Auch die Flugwaf-
fen-Abschaffungs-initiative der
GSoA will rückwirkend den allfällig
vom Parlament beschlossenen

Flugzeugkauf wieder rückgängig
machen. Das stellt einen Staats-

politisch untragbaren Missbrauch
des Volksrechts der Initiative
dar. Das Parlament wird gut daran

tun, diese weitere Schwächung
seinen Kompetenzen im Interesse
eines funktionstüchtigen Staates

nicht hinzunehmen.
Das Volk hat deutlich Ja zu
unserer Armee gesagt. Nachdem
der direkte Angriff in Form der
Abschaffungsinitiative nicht ge-
lungen ist, suchen die Armee-

gegner nun andere Wege, die
Armee zu beseitigen. Der Anti-
Waffenplatz-Initiative ist eine
Abfuhr zu erteilen - es liegt an

uns, dazu nach Kräften beizutra-

gen.

Hptm i Gst Daniel Heller, Aarau
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